
Im Extremfall versichert?
Beitrag von „Andrew“ vom 14. Mai 2021 19:51

Zitat von Valerianus

Diese Tätigkeiten sind gemäß ADO als Dienstpflichten selbstverständlich abgesichert
(Hospitation gemäß §11, Unterrichtsvorbereitung gemäß §6).

Danke für den Paragraphen ☺️

Und danke an euch alle für die schnellen Antworten ☺️☺️

Ich habe meinem Bruder jetzt recht gegeben �� ist auch eigentlich ganz cool, dass er so motiviert
ist und auch hospitiert. Ich war mir nur nicht sicher, ob es bei Vertretungslehrern nicht vielleicht
doch andere Regeln gibt aber ihr habt mich (und ihn- er war durch meine Reaktion auch ein
wenig verunsichert) sehr beruhigt. Danke ��
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